
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/10/10 15Os91/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1989

Norm

MedienG §20 Abs2

Rechtssatz

Gegen (stattgebende gleichwie ablehnende) Beschlüsse nach § 20 Abs 2 MedG ist (ebenso wie gegen solche nach § 20

Abs 1 MedG) in sinngemäßer Anwendung des § 18 Abs 2 letzter Satz MedG die Beschwerde an den übergeordneten

Gerichtshof zulässig.

Entscheidungstexte

15 Os 91/89
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